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Aus dem Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilian-Universität, München 
(Vorstand: Prof. Dr. med. W. S P A N N ) 

Rechtsmedizinische Befunde nach Sexualdelikten 

Von W. E I S E N M E N G E R , W. S P A N N und H . - D . T R Ö G E R 

(Eingegangen am 18. 10. 1976) 

D e m objektiven Befund von ärztlichen Untersuchungsergebnissen im Zusam
menhang mit strafbaren Handlungen aus der Sexualsphäre kommt für die Beweis
sicherung zunehmend Bedeutung zu . W i r registrierten entsprechend in den letzten 
Jahren gehäufte Aufträge zur körperlichen Untersuchung von Opfern, seltener auch 
von Tätern tatsächlicher oder angeblicher Sexualdelikte. In den Jahren 1969 mit 1973 
haben wir insgesamt 351 Untersuchungen dieser A r t durchgeführt, wobei die Zahl 
von 51 Fällen im Jahre 1969 auf 106 Fälle im Jahre 1973 anstieg. Auch seit 1973 bis 
heute ist eine weitere Zunahme zu verzeichnen, wenn auch nicht im gleichen Maße 
wie in den zuvor genannten Jahren. 

Erfolgversprechende Untersuchungen setzen erfahrene Untersucher voraus. D a 
diese nicht in beliebiger Zahl zur Verfügung stehen, ferner Aufwand und Erfolg in 
einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen müssen, bleibt nur die Vorentschei
dung durch gut ausgebildete Polizeibeamte darüber, ob auch zur Nachtzeit unter
sucht werden soll, oder ob bis zum Morgen zugewartet werden kann. 

Bei der Erhebung des körperlichen Befundes sind zunächst, nach Kenntnis
nahme von der Vorgeschichte, äußere Verletzungen festzustellen und zu beschreiben, 
anschließend ist der anatomische Befund an den äußeren und - soweit einsehbar - an 
den inneren Geschlechtsteilen zu erheben. In diesem Stadium muß entschieden wer
den, ob Abstrichmaterial für spätere mikroskopische und serologische Untersuchun
gen zu asservieren ist, denn bei jedem Verdacht eines Geschlechtsverkehrs gegen den 
Willen einer Frau ist neben der Feststellung von Verletzungen der Sperma-Nachweis 
und die Serologische Zuordnung des Spurenmaterials eine wichtige Aufgabe. Die 
Untersuchungen und Asservierungsmaßnahmen lassen sich ohne gynäkologisches In
strumentarium und ohne aseptische Kautelen durchführen. 

Zweifellos ist der Zeitraum, innerhalb dessen es gelingt, Sperma in der Vagina 
nachzuweisen, begrenzt. Unseren Anregungen bei der Polizei entsprechend, werden 
deshalb Opfer von Vergewaltigungen möglichst ohne zeitliche Verzögerung uns vor
gestellt. V o n 165 behaupteten Vergewaltigungen kamen 32% in den ersten 6 Stunden 
nach der Tat, 54% in den ersten 12 Stunden und 72% in den ersten 24 Stunden zur 
Untersuchung. Anders verhält es sich bei den Delikten der Unzucht mit Kindern 
und des Inzestes. Hier gelangten von den 174 untersuchten Fällen nur 16% in den 
ersten 24 Stunden zur Untersuchung, dagegen 37% nach einer Latenz von 1 Monat 
bis 1 Jahr und 18% nach 2 Jahren und mehr. 

In der Literatur sind die Meinungen darüber, wie lange Sperma in der Vagina 
der lebenden Frau nachgewiesen werden kann, stark divergierend. 1964 hatten wir 
aufgrund von Untersuchungen die Meinung vertreten, daß ein positiver Sperma-
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nachweis im Scheidenabstrich einer lebenden Person nur bis zu 2 4 Stunden möglich 
sei. Ploberger hatte schon 1 9 5 9 über längere Nachweiszeiten berichtet, in der Z w i 
schenzeit erfolgten weitere Veröffentlichungen dieses Inhalts (z. B . P O N S O L D , V O I G T ) . 

1974 veröffentlichten Davies und Wilson Untersuchungsergebnisse, wonach auch 
nach 9 6 Stunden noch in 5 0 % aller Fälle nach längerem Suchen Spermatozoen nach
weisbar waren. Diese Untersuchungen waren an Institutspersonal und ohne forensi
schen Bezug durchgeführt worden. Ebenfalls 1974 berichtete Eungprabanth über 
Untersuchungen in Bangkok, wonach nach Notzuchtdelikten bis zu 6 Tagen der 
Sperma-Nachweis gelungen sein soll und bei Untersuchungen ohne forensischen Be
zug eine morphologische Uberlebenszeit von 7 Tagen sich ergeben habe. 

Im Gegensatz zu unserer Meinung von 1964 haben auch unsere eigenen späteren 
Untersuchungen Nachweiszeiten ergeben, die über 2 4 Stunden hinausgehen. So fan
den wir einzelne Samenfäden oder Köpfe von Samenfäden in 2 Fällen nach 3 1 Stun
den, in je 1 Fall nach 3 7 , 3 8 und 3 9 Stunden und in 2 Fällen nach 4 8 Stunden. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß den subjektiven Angaben von echten oder ver
meintlichen Opfern von Sexualdelikten "mit einer gewissen Kr i t ik zu begegnen ist, 
halten wir nach unseren neueren Erfahrungen nunmehr einen Sperma-Nachweis bis 
zu 72 Stunden für möglich, womit auch Voigt's Erfahrungen übereinstimmen. Eine 
Nachweisdauer von 6 Tagen erscheint uns aber nach unseren Ergebnissen unter un
seren Bedingungen unwahrscheinlich. Eine Erklärung dafür, warum bei früheren 
Untersuchungen, einschließlich unserer eigenen, so lange Nachweiszeiten nicht gese
hen wurden, sehen wir teilweise in der Entnahmetechnik. Bekanntermaßen sind im 
Cervixschleim längere Nachweiszeiten zu erwarten, was allerdings die gezielte Ent
nahme unter Spekulumeinstellung voraussetzt, auf die wir bisher aus mehreren 
Gründen verzichtet haben. 

Bezüglich der Nachweisgrenze von Sperma in der Scheide der Leiche variieren 
die Angaben in der Literatur von 3 0 Stunden bis zu 3 Wochen. S P A N N hatte 1964 

einen Fall veröffentlicht, bei dem 1 7 Tage post mortem der Nachweis gelungen war. 
1974 konnten wir in einem Fall , bei dem die Leiche 3 Monate teilweise unter Schnee 
im Freien gelegen' hatte, einen positiven Sperma-Nachweis führen. 

Die Nachweisdauer von Sperma im Rectum ist noch nicht ausreichend abge
klärt. Die Befunde in unserem Material waren teilweise stark voneinander abwei
chend. Immerhin fanden wir in einem Fall nach exzessivem Analverkehr mit 8 Part
nern nach 3 4 Stunden Spermien im Abstrich. Physiologische Milieuveränderungen 
wie die Menstruation haben einen geringeren Einfluß, als man glauben möchte. W i r 
konnten in einem Fall bei starker Regelblutung 12 Stunden nach dem Koitus noch 
Spermatozoen nachweisen. 

Zur Färbung greifen wir zumeist auf die Methode nach STIASSNY zurück, seltener 
auf die BAECCHi 'sche Färbung oder auf fluoreszenzmikroskopische Färbungen, bei 
denen Quinachrine-Mustard als Färbemittel verwendet wird . Die Nachweissicherheit 
der verschiedenen Methoden war bei vergleichenden Untersuchungen gleich. 

Dem Nachweis von Sperma lassen wir die serologische Untersuchung folgen, 
wozu immer einige ungefärbte Abstriche Verwendung finden. Aus Sicherheitsgrün
den untersuchen wir nach 2 Methoden, nämlich mit dem Absättigungsversuch nach 
H O L Z E R und mittels der Absorptions-Elutiohs-Methode. 

A u f die elektrophoretische Auftrennung der sauren Phosphatase und auch auf 
die Untersuchung der Beweglichkeit der Spermien verzichteten wir bisher. Die letzt
genannte Untersuchung erscheint uns wegen der Schwankungsbreite in Abhängigkeit 
vom Scheidenmilieu zu wenig aussagekräftig. 

Während die bisher genannten Untersuchungen keine besonderen Anforderun
gen an die Erfahrung des Arztes stellen, verlangt die Virginitätsfeststellung spezielle 
Erfahrung. Wir verzichten auf die Einführung kegelförmiger Instrumente, wie von 
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V O I G T 1972 beschrieben. Schwierigkeiten bereitet bekanntermaßen die Abgrenzung 
von Normvarianten gegenüber der abgeheilten Defloration. Die Lokalisation von 
Deflorationsdefekten bei 5 U h r und 7 U h r ist nicht so charakteristisch, wie es viel
fach angenommen wird . W i r fanden zwar bei 165 Deflorationsverletzungen 27% der 
Defekte bei 5 U h r , 2 1 % bei 7 U h r , 14% bei 9 U h r und 13% bei 3 U h r , d. h . drei
viertel aller Befunde im unteren Halbkreis. Aber bei 20 angeborenen tiefgreifenden 
Defekten und Kerben war die Lokalisation in 35% bei 7 U h r , in 20% bei 5 U h r und 
in 20% bei 9 U h r . In den Fällen, in denen wir eine sichere Entscheidung nicht tref
fen konnten, war die Verteilung: 42% bei 7 U h r , 2 1 % bei 9 U h r , 15% bei 3 U h r 
und 12% bei 5 U h r . 

Die partielle Kerbenbildung ist nach unserer Erfahrung kein sicheres Kriterium 
zur Unterscheidung von Defloration oder Anlage, da wir immer wieder frische De
florationen mit nur teilweisem Einriß des Hymens beobachteten. Dabei spielt die 
Dehnbarkeit des Hymens eine wesentliche Rolle, weshalb auch der Befund einer 
Virgo intacta anatomica einen vollzogenen Koitus bisweilen nicht ausschließt. 

Die Wundveränderungen der frischen Defloration lassen mit Einschränkungen 
Rückschlüsse auf die Entstehungszeit zu . W i r fanden die Verletzungen in den ersten 
4 Stunden mit Blut bedeckt, anschließend bis 15 Stunden einen braun-rötlichen, gla
sigen Belag. Danach fanden sich bis zum 10. Tag weißlich-schmierige Beläge. A m 
12. Tag nach einer Defloration fanden wir in einem Fall nur noch eine Rötung der 
Kerbenränder. Nach Abklingen auch dieser Restzustände sind keinerlei zeitliche 
Rückschlüsse mehr möglich. 

Keineswegs darf aus dem Fehlen von Verletzungen eine Vergewaltigung ausge
schlossen werden. Wir fanden nur in 102 von 165 Fällen von Notzucht eine nach
weisbare Verletzung, wobei jedoch zu bedenken ist, daß der Schuldvorwurf zum 
Zeitpunkt unserer Untersuchung sich lediglich auf die Angabe des Opfers stützt. Bei 
den 102 verletzten Frauen registrierten wir 290 abgrenzbare Verletzungen. A m häu
figsten betroffen war mit 15% der Kopf und hier insbesondere das Gesicht. Es folg
ten mit 12% die Halsregion und mit je 12% die oberen Extremitäten, mit je 11% die 
Oberschenkel und mit 10% die vordere Rumpfwand. A n Unterschenkeln, Gesäß, 
Rücken und Nacken fanden wir erstaunlicherweise nur selten Verletzungen, was 
möglicherweise dadurch eine Erklärung findet, daß im Einzugsgebiet einer Großstadt 
viele Vergewaltigungen in einem P k w oder in einer Wohnung vollzogen werden. 
V o n 37 Verletzungen am Hals waren nur 10 gleichzeitig mit Stauungsblutungen in 
den Konjunktiven verbunden. Der Schweregrad der Verletzungen reichte von ober
flächlicher Rötung bis zu ausgeschlagenen Zähnen und tiefen Stichverletzungen. 

Abschließend ist festzustellen, daß die Befunderhebung nach Sexualdelikten mit 
einfachen Mitteln erfolgversprechend nach verschiedenen Richtungen durchgeführt 
werden kann. Eine wesentliche Erweiterung der Aussagemöglichkeiten ist durch se
rologische Zusatzuntersuchungen des Abstrichmaterials gegeben. Beste Vorausset
zung für eine zuverlässige Beurteilung ist eine langjährige Erfahrung des Untersu
chers. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

Es wird über die Untersuchungsergebnisse berichtet, die in den Jahren 1969 bis 
1973 bei Opfern und Tätern von Sexualdelikten erhoben werden konnten und über 
die im Institut üblichen Routinemethoden der Spurenuntersuchung in diesem Z u 
sammenhang. Nach den neueren Ergebnissen ist ein Spermanachweis in der Scheide, 
der lebenden Frau bis 48 Stunden gesichert, er erscheint bis 72 Stunden möglich. In 
einem Fall gelang der Spermanachweis an einer 3 Monate im Freien liegenden Le i 
che. Der mikroskopischen Untersuchung des Abstrichmaterials folgt die serologische 
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Zuordnung, die mit gutem Erfolg angewandt wird. A u f die Auftrennung der Phos
phatase und die Feststellung der Beweglichkeit der Spermien wird bisher verzichtet. 
Die zeitliche Einordnung der Abheilung von Deflorationsverletzungen ist in grobem 
Umfang möglich. Die Lokalisation der Einrisse bei der Defloration ist nicht so ty
pisch, wie häufig behauptet. Bei Vergewaltigungen war nur ein Teil der Opfer er
kennbar verletzt; es wird über die Lokalisationshäufigkeit berichtet. 

S u m m a r y 

The report concerns results of examinations that could be taken from the years 
of 1969 to 1973 upon victims and men accused of sexual offences, and concerns also 
in this connection the methods that are usually used in the examination of biological 
stains at our institute. 

Foliowing the latest results, an evidence of sperm in the vagina of a living wo-
man is guaranteed about 48 hours and possible about 72 hours. 

In one case we succeeded in prooving sperm at a three-month-old corpse. 
The examination under the microscope is followed by the serological destina-

tion, which is used with great success. 
The Separation of phosphatase or the identification of the motility of sperm 

could be renounced. It ist possible to classify, to a certain extent, the recovery of 
offences of defloration. 

The localisation of the fissures in case of defloration is not as typical as it is 
reported frequently. 

O n l y a part of victims of sexual offences was perceptible hurt: 
it is reported on the frequenzy of the localisation. 
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